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Pünktlich zu Ferienbeginn 
gibt es im Naturerlebnisbad 
einen musikalischen Tag bis in 
die Abendstunden hinein. 

Am Donnerstag, 29. Juli, wer-
den ab 15 Uhr Bands aus der 
Region und die Jugendkapelle 
des Musikvereins Hüttlingen 
für schöne Konzerte sorgen. 
Für Kinder gibt´s ein kleines 
Programm mit Clown Arwid 
und lehrreichen Aktionen zum 
Thema Mülltrennung und Kli-
maschutz. 

Mit dabei sind „the80tones“ mit 
Musiker:innen größtenteils aus 
Hüttlingen, die ihre Premiere auf 
der Kulturbühne feiern. Die acht-
köpfige Band mit Frontfrau Regine Spielmann und Lead-
Sänger Valentin Rettenmaier stehen für handgemachte 
Livemusik mit Party Classics aus den 80er-Jahren. Weite-
re Bandmitglieder sind Bernd Schaible, Gerd Gauer-
mann, Jochen Krauss, Christian Krieger, Tobias Schaible 
und Lutz Haase.

Das Ensemble „Unterbrecher Syndikat“ mit Rolf 
Siedler, Norbert Botschek, Markus Braun und Matthias 
Kehrle werden stimmungsvoll und wie gewohnt locker 
aufspielen, „Veronica Gonzales & Inga Rincke“ 
sorgen für lateinamerikanische Klänge. Singer-Songwriter 
„I am Korny“ wird ein Solokonzert geben. 

Das „Cello-Duo“ bespielt die schwimmenden Gäste und der 
„Musikverein Hüttlingen“ wird in kompletter Besetzung mit 
der Jugendkapelle spielen.  

Das Bistro im Naturerlebnisbad hat geöffnet. 

Kulturbühne im Grünen 
Donnerstag, 29. Juli • Einlass ab 13 Uhr, Musik von 15 Uhr bis 21 Uhr

Ticketverkauf: 
Da die Gästeanzahl beschränkt ist, bitten wir um rechtzeitige Buchung 
der Eintrittskarten unter www.huettlingen.de, Link zum Ticketsystem 
über Freizeit & Tourismus → Naturerlebnisbad 
oder direkt bei www.cm-access.de/huettlingen
Wer keinen Internetzugang hat, kann Tickets zu den Rathaus-Öffnungs-
zeiten im Einwohnermeldeamt, Zimmer 3, erwerben. 

Für die Kulturbühne im Grünen gilt das reguläre Naturerlebnisbad- 
Eintrittsticket, es gelten die regulären Naturerlebnisbad-Eintrittspreise 
und selbstverständlich darf gebadet und geschwommen werden. 

In geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht – Einlass ohne die drei G´s. 

Die Veranstaltung wird gefördert von die Beauftragte der Bundes-
regierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus Neustart 
Kultur, dem Regionalmanagement Kultur des Landratsamts Ost-
albkreis, unterstützt von der Kreissparkasse Ostalb und PlanB. in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hüttlingen.

the80tones
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Druck und Verlag:
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Gemeindeverwaltung Hüttlingen
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E-Mail: gemeinde@huettlingen.de
Öffnungszeiten:
Montag  9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag  9.00 bis 12.00 Uhr und
 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  9.00 bis 12.00 Uhr und
 14.00 bis 16.00 Uhr
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Das hätte sehr tragisch für Menschenleben enden können:
Vorige Woche wurde bemerkt, dass eine oder mehrere unbekannte 
Personen eine leere Kabeltrommel über das Grundstück in den Buch-
wiesen/Fuchsloch in Richtung Limes-Radweg am Kocher rollen ließen. 
Der Radweg wird zu sämtlichen Uhrzeiten von sehr vielen Radfahrern, 
Inline-Skatern und Spaziergänger genutzt. 

Die Kabeltrommel wurde von einem Obstbaum abgefangen. Der Auf-
prall lenkte die Trommel um, jedoch wurde dabei der Stamm des 
Baums stark beschädigt. 

Die Trommel wurde zwischenzeitlich entfernt, der Baum wird – falls 
überhaupt noch zu retten – zeitlebens geschädigt sein. 

Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet. 

Wer hat etwas beobachtet?
Bitte Hinweise an den Polizeiposten Wasseralfingen 
Telefon 07361/9796-0 oder an die Gemeindeverwaltung 07361/9778-0. 

Kabeltrommel
den Hang hinunter gerollt
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Die anhaltende Pandemie erhöht die Sehnsucht nach 
Erholung und Reisen. Die Sommerferien stehen bevor 
und es zieht viele Menschen in den Urlaub.

Damit es nach der Heimkehr zu keinen bösen Überra-
schungen kommt, möchte die Polizei Aalen allen mit 
Fernweh ein paar Tipps an die Hand geben.

Das Thema Wohnungseinbruchsdiebstahl ist das ganze 
Jahr über präsent und beschränkt sich nicht nur auf die 
„dunkle Jahreszeit“.

Denn entgegen der Annahme, dass die Einbrecher nur 
bei Nacht bzw. Dunkelheit in Wohnungen einbrechen, 
steigen diese auch tagsüber in Häuser und Wohnungen 
ein. Dabei nutzen sie oft die Abwesenheit der Bewohner.

Aktuell haben wir - besonders im Ostalbkreis - mehrere 
Wohnungseinbrüche zu verzeichnen, bei welchen die 
Urlaubsabwesenheit der Wohnungsinhaber schamlos 
ausgenutzt wurde. 

Deswegen möchten wir Ihnen folgende Tipps an die 
Hand geben:
• Schließen Sie Ihre Türen und Fenster (Fenster nicht 

gekippt lassen)
• Informieren Sie zuverlässige Freunde und Nachbarn 

über Ihre Abwesenheit. Übergeben Sie diesen einen 
Briefkastenschlüssel und/oder einen Wohnungsschlüs-
sel.

• Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit 
nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja 
nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit sig-
nalisieren.

Polizeipräsidium Aalen: 
Wohnungseinbrüche 
während Urlaubs- 
abwesenheit

• Rollläden, Lampen, Radio oder TV sollten Sie über eine 
Zeitschaltuhr, per Fernschaltung oder von einem Nach-
barn immer wieder an und ausschalten. Es geht darum, 
einen bewohnten Eindruck zu erwecken.

• Teilen Sie Ihre Urlaubsadresse Ihren Nachbarn und/
oder Freunden mit.

• Schalten Sie Ihren Anrufbeantworter ab bzw. hinterlas-
sen Sie keine Angaben zu Ihrer Urlaubsabwesenheit 
auf dem Anrufbeantworter.

• Bei aller Freude über den Urlaub: Posten Sie auf sozia-
len Netzwerken nicht, dass Sie im Urlaub sind.

• Bewahren Sie Ihre Wertgegenstände sicher auf. Legen 
Sie ein Verzeichnis über Ihre Wertsachen an.

• Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn – für mehr 
Lebensqualität und Sicherheit. Denn in einer aufmerk-
samen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine 
Chance.

• Achten Sie auf Fremde in der Wohnsiedlung, im Haus 
oder auf dem Nachbargrundstück und sprechen Sie 
diese an.

• Achten Sie bewusst auf gefährdende und verdächtige 
Situationen.

• Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang 
auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus 
will, bevor Sie den Türöffner drücken.

• Sorgen Sie dafür, dass in Mehrfamilienhäusern Keller- 
und Bodentüren stets verschlossen sind.

• Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarm-
anlage) und in dringenden Verdachtsfällen sofort die 
Polizei über Notruf 110.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktio-
nen/aktuelles/detailansicht/urlaub-sicher-reisen-schutz-
vor-betrueger-diebe/

Das Polizeipräsidium Aalen wünscht allen Urlauberinnen 
und Urlaubern eine schöne und erholsame Reise!

Bleiben Sie gesund!

Müllentsorgung
nach dem Zelten

Im Gebiet Reute wurde offensichtlich nach dem Zelten 
Müll im Wald entsorgt. Laut Beobachtung soll es sich bei 
den Übernachtenden um sechs bis sieben Jugendliche 
im Alter von 15/16 Jahren gehandelt haben.

Wir bitten dringend darum, den Müll mitzunehmen und 
entsprechend zu entsorgen. 

Wilde Müllablagerungen sind nicht nur unschön sondern 
verursachen Kosten, die uns allen zur Last fallen. 

Zudem ist Vermüllung eine Ordnungs-
widrigkeit, die mit einem Bußgeld  

geahndet werden kann. 
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Die Grillsaison hat bereits 
begonnen. Jedoch freut 
sich nicht jeder über die 
Nachteile (Rauch, Geruch), 
die diese Art des Kochens 

mit sich bringt. Unsachgemäßes Grillen in Wohn-
gebieten kann die Nachbarn belästigen. 

Zur Vermeidung von Streitigkeiten bitten wir, sich zeitlich 
und örtlich beim Grillen einzuschränken. Nur durch gegen-
seitige Rücksichtnahme können Nachbarstreitigkeiten ver-
mieden werden. Grundvoraussetzung sollte sein, ohne 
große Rauchentwicklung das Feuer anzuzünden und den 
Grill so aufzustellen, dass der Rauch sich nicht störend in 
der Nachbarschaft auswirkt. Denn so kann jeder einen 
schönen Sommer verbringen.

Rücksichtnahme beim Grillen

Unser  
Heimatmuseum 

in Niederalfingen 
hat wieder 
geöffnet!

Die Interessengemeinschaft Heimat-
museum freut sich auf Ihren Besuch in die-

sem Schmuckstück. Wandeln Sie durch die Ver-
gangenheit im 1539 erbauten, spätmittelalterlichen 
Fachwerkhaus.
Stellen Sie sich an einen Herd des 19. Jahrhunderts, be-
staunen ein verziertes Himmelbett in der liebevoll, detail-
getreu dekorierten Schlafstube, betrachten handwerkliche 
Arbeitsgeräte, eine einsatzfähige Feuerwehrspritze, die 
Heimatkrippe vom Hüttlinger Künstler Konrad Rettenmaier, 
eine Sakristei und werfen Blicke in die Ostdeutsche Hei-
matstube zu den Zeugnissen aus der alten Heimat der 
Vertriebenen. Auch gibt es viele Ausstellungsstücke, die 
von der Schwerstarbeit in den Steinbrüchen rund um 
Niederalfingen zeugen. 
Und freilich gibt es noch mehr zu entdecken, sehen Sie 
selbst. 
Aktuell müssen nicht die drei G´s beachtet werden – es 
besteht keine Testpflicht. 
Durch die Weiträumigkeit im viergeschossigen Gebäude 
lassen sich die notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln 
sehr gut einhalten. 
Das Heimatmuseum hat jeden 1. und 3. Sonntag im  
Monat von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr geöffnet.

Ausflugstipp  

für Sonntag,  

1. August:

Heimatmuseum 

 Niederalfingen

Hüttlinger Souvenirs • Hüttlinger Souvenirs

... zum andere glücklich machen 

... zum Grüße verschicken

... zum Liebhaben

... zum Kuscheln

... zum sich selbst beschenken

Bei unserem Einwohnermeldeamt, Zimmer 3, be-
kommen Sie unseren Muffigel, Erwin, das Ostalb-
Schaf, unsere Ansichtskarte und unser schönes Hütt-
linger Buch, mit alten und neuen Ansichten unserer 
Gemeinde.

HÜTTLINGER
SOUVENIRS

Muffigel und Erwin, das Ostalb-Schaf jeweils 5 Euro 
Erwin, das Ostalb-Schaf als Rucksack 6,50 Euro
Postkarte 30 Cent
Buch „Hüttlingen -
Rundgang einst und heute“ 10 Euro
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des TSV Hüttlingen, Abt. Tischtennis
am Samstag, 24.07.2021
Wir bitten die Hüttlinger Bürger herzlichst um 
Sammlung und Bereitstellung Ihres Altpapiers ab 
8.00 Uhr morgens und bedanken uns schon im 
Voraus dafür. 

Nach aktuellem Stand der Inzidenzzahlen wird 
die Tischtennisabteilung eine Holsammlung 
durchführen, deshalb bitten wir um Bereitstel-
lung des Altpapiers vor dem jeweiligen Haushalt.

Kontaktnummer für Fragen zur Sammlung: Tel. 
0152/23755276 (Markus Kling)

Ihre Tischtennisabteilung des TSV-Hüttlingen

Altpapiersammlung

Mit dem „Entdeckerpass“ können Sie vom 29. Juli 2021 bis  
12. September 2021 auf Stempeljagd gehen und sehenswerte, 
naturreiche Plätze der Ostalb entdecken und erleben. An insgesamt 
25 Geheimtipps und weniger frequentierten Schauplätzen auf der 
Ostalb stehen die Stempelstellen für den „Entdeckerpass“ für Sie 
bereit. 
Sammeln Sie vor Ort an den aufgestellten Stempelstellen Ihren in-
dividuellen Stempel und bringen Sie Ihren Stempelabdruck auf den 
freien Seiten im „Entdeckerpass“ an.
Die Stempel befinden sich in witterungsbeständigen Stempelkäs-
ten, die Sie an ihrem typischen Aussehen und dem entsprechenden 
roten Branding „Stempelstelle für den Entdeckerpass“ schnell er-
kennen werden.
Ziel ist es, mind. 20 Stempel unterschiedlicher Stempelstellen zu 
sammeln. Jede Stempelstelle bzw. der entsprechende Stempelab-
druck wird deshalb nur einmal gezählt und auch nur je Einsendung 
gewertet.
Wenn Sie Ihre 20 individuellen Stempel gesammelt haben, können 
Sie den „Entdeckerpass“ bis spätestens 17. September 2021 an das 
Landratsamt Ostalbkreis, Stabsstelle Tourismus, Gartenstraße 97, 
73430 Aalen einsenden und schon landen Sie im Lostopf und ha-
ben die Chance, einen der 50 Preise (Hauptpreis: Ballonfahrt mit 
dem Schwäpo/Tagespost-Heißluftballon) zu gewinnen. Im „Ent-
deckerpass“ sollten zu Beginn die entsprechenden Kontaktdaten 
vermerkt werden, sodass ein möglicher Gewinn entsprechend aus-
gestellt werden kann. Nach der Auslosung erhalten Sie, auf Wunsch, 
den „Entdeckerpass“ zurück. Dies ist bei der Einsendung entspre-
chend zu vermerken.
Teilnahmebedingungen finden Sie unter 
https://www.deine-ostalb.de/entdeckerpass/ 
Sollte trotz bester Wartung einmal ein Stempel nicht vorhanden 
oder ein Stempel aus Witterungsgründen nicht möglich sein, so 
genügt es, wenn Sie sich die Identifikationsnummer des Stempel-
kastens (im Deckel des Stempelkissens) und die Örtlichkeit in einem 
Stempelfeld notieren. Dies wird als Nachweis ebenfalls anerkannt.
Gerne können Sie uns auf Ihrer Stempeljagd mitnehmen. Folgen Sie 
uns auf Instagram und Facebook. Markieren Sie uns bei Ihrer Erleb-
nisreise auf der Ostalb oder nutzen Sie den Hashtag #DeineOstalb 
oder #DeinEntdeckerpass, wenn wir Ihren Eintrag reposten dürfen.
Facebook: www.facebook.com/Tourismus Ostalb
Instagram: www.instagram.com/tourismus_ostalb/

Jetzt „Entdecker-Päckle“ sichern 

und die Ostalb entdecken!

Der Entdeckerpass kann im Rathaus, 

Einwohnermeldeamt Zimmer 3, zu den regulären 

Öffnungszeiten abgeholt werden.

Vom 29. Juli bis 12. September 2021

in den Kalenderwochen 32 und 33/2021
Der Betriebsurlaub des Verlags erstreckt sich in diesem Jahr auf die 
Kalenderwochen 32 und 33

vom 9. bis 20. August 2021.
Wir bitten Sie deshalb um Vormerkung, dass die letzte Ausgabe vor 
den Betriebsferien in der Kalenderwoche 31 und die erste Ausgabe 
der Mitteilungsblätter nach den Betriebsferien in der Kalenderwo-
che 34 herausgegeben wird. 

Bitte teilen Sie uns deshalb für die Ausgabe in der 31. Woche – vom 
2.8. bis 6.8.2021 – alle Bekanntmachungen, Termine, Veranstaltun-
gen und Anzeigen bis einschließlich 27.8.2021 mit.
 Krieger-Verlag, Blaufelden

Achtung!  Bitte vormerken!
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Hundehaufen  
nicht dort,

wo Kinder spielen  
und Leute laufen!
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In unserem Einwohnermeldeamt,  
Zimmer 03, erhalten Sie jeweils zum 
Preis von 1 Euro oder 2 Euro informative 
Broschüren und Kartenmaterial. 

Aufgegliedert in die Teilabschnitte in 
Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Würt-
temberg und Bayern sind sie in handli-
chen, mitnehmbaren Formaten erhält-
lich. 

In den Broschüren sind Routenbeschrei-
bungen, Informationen zu den Denkmä-
lern und Einkehr- und Übernachtugs-
möglichkeiten enthalten. Sämtliche 
Schriften sind auch in englischer Sprache 
erhältlich. 

Broschüren für den Deutschen Limes-Wanderweg

800 Kilometer  
Wander- und Radweg liegen 

den Entdeckern der Deutschen 
Limes-Straße zu Füßen. 

Amtliche Bekanntmachungen

Bitte kontrollieren Sie vor Auslandsreisen, ob Ihr Ausweisdo-
kument noch gültig ist und welches Sie für den Grenzübertritt 
brauchen. Informationen zu den Einreisebestimmungen der 
einzelnen Länder erhalten Sie im Reisebüro oder im Internet 
unter www.auswaertiges-amt.de.

Ausweispapiere beantragen:
Es ist ein persönliches Erscheinen des Antragsstellers notwen-
dig (auch Kinder, wenn sie schon unterschreiben können; ab 
10 Jahren Pflicht). 
Der Antragsteller muss wegen der bereits bei der Antragstel-
lung zu leistenden Unterschrift und der Pflicht zur Abgabe des 
Fingerabdrucks (ab 1. August 2021, ab einem Alter von 6 Jah-
ren) persönlich im Rathaus erscheinen. Eine Mitnahme von 
Antragsformularen ist grundsätzlich nicht möglich. Zudem sind 
Angaben über Größe und Augenfarbe und ein aktuelles bio-
metrisches Passbild (in Papierform) erforderlich. 

Personalausweis  37 Euro (zehn Jahre lang gültig)
Für alle unter 24 Jahre:  22,80 Euro (sechs Jahre lang gültig). 

Reisepass  60 Euro (zehn Jahre lang gültig)
Für alle unter 24 Jahre:  37,50 Euro (sechs Jahre lang gültig)

Für jedes deutsche Kind kann ein Kinderreisepass, Reisepass 
oder Personalausweis beantragt werden. Der Kinderreisepass 
kann nur für Kinder unter 12 Jahre beantragt werden.

Seit dem 1. Januar 2021 ist der Kinderreisepass nur noch ein 
Jahr gültig.

Er kann höchstens bis zu einem Alter von 12 Jahren mehrmals, 
jeweils um ein Jahr verlängert werden. Der Kinderreisepass 
kann nur vor Ablauf der Gültigkeitsdauer verlängert werden. 
Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer wird der Kinderreisepass 
ungültig. Dann muss der Kinderreisepass neu ausgestellt wer-
den.

Das Lichtbild und persönliche Angaben können aktualisiert 
werden. 

Kinderreisepass   13 Euro (ein Jahr gültig) 
Verlängerung/Aktualisierung     6 Euro (ein Jahr gültig) 

Aktuell dauert die Ausstellung von Ausweisdokumenten rund 
drei bis vier Wochen. 

Es besteht die Möglichkeit zur Ausstellung eines vorläufigen 
Reisedokumentes bzw. eines Express-Passes (kostenpflichtig). 

Bitte beachten Sie unsere Öffnungszeiten. 

Auslandsreise gebucht?
Ein gültiger Ausweis gehört ins Reisegepäck
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Rettungsdienst 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
an den Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechstundenzeiten:
Kostenfreie Rufnummer  116 117

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – kostenfreie 
Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, 
nur für gesetzlich Versicherte unter  0711/96589700 oder docdirekt.de

Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117

Aalen (Notfallpraxis)
Ostalb-Klinikum Aalen, Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Mi. 13:00/22:00 Uhr, Fr. 16:00/22:00 Uhr , Sa., So. u. Feiertag 8:00/22:00 Uhr

Ellwangen (Notfallpraxis)
St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen
Dalkinger Straße 8-12, 73479 Ellwangen
Sa., So. und Feiertag 8:00 Uhr/22:00 Uhr

Schwäbisch Gmünd (Notfallpraxis)
am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd
Wetzgauer Straße 85, 73557 Mutlangen
Mi. 13:00/22:00 Uhr; Sa., So., Feiertag 8:00/22:00 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis:  116 117
So. und Feiertag 9.00 - 22.00 Uhr

Für den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst wenden Sie sich bitte 
an die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg:
http://www.kzvbw.de/

Lebensrettung vor Ort
Standorte Automatisierte externe 
Defibrillatoren (AEDs):
VR Bank Geschäftsstelle Hüttlingen, 
Wasseralfinger Str. 2, Eingangsbereich und

Feuerwehrgerätehaus/Rathausplatz,
Schulstr. 10, DEFI-Box am Gebäude der FFW.

Schwimmbadtechnik Vogel
Schlierbachstraße 24, Niederalfingen

Tierärztlicher Notdienst 0 73 61/97 09 00

Polizeiposten Wasseralfingen 9 79 60

Hebammen
Frau Waltraud Hofmann, Stettiner Str. 7, Hüttlingen, Tel. 7 61 37
Frau Antje Stein, Buchwaldstr. 17, Hüttlingen, Tel. 4 90 81 15

DRK-Seniorenzentrum Hüttlingen
Bachstr. 12, Tel. 07361/633010
Über diese Telefonnummer erreichen Sie unsere diensthabenden Mit-
arbeiter/-innen sowohl an den Wochentagen als auch am Wochenende. 
Das Sekretariat ist an folgenden Wochentagen besetzt:
Montag 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr; 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag und Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Pflegestützpunkt Ostalbkreis

Der Pflegestützpunkt Ostalbkreis bietet allen Rat- und Hilfesuchenden 
eine kostenlose und neutrale Beratung zu Fragen im Vor- und Umfeld 
einer Pflegesituation. Sie erreichen uns telefonisch zu den Öffnungs-
zeiten des Landratsamtes unter 07361/503-1820, 07171/32-4403, 
07961/567-3403 oder unter pflegestuetzpunkt@ostalbkreis.de.
Weitere Informationen auch im Internet unter 
www.pflegestuetzpunkt.ostalbkreis.de.

Sozialstation Abtsgmünd
Hallgarten 14, 73453 Abtsgmünd, Tel. 07366/ 9633-0, Fax 07366/9633-29
E-Mail: info@sst-abtsgmuend.de, www.sozialstation-abtsgmuend.de
Sie erreichen die diensthabende Schwester unter Tel. 07366/9633–0. 
Montag bis Freitag ist unser Büro von 8.00 bis 13.00 Uhr besetzt. Die Mit-
arbeiter der Sozialstation Abtsgmünd beraten Sie gerne in allen Fragen 
zur Pflege zu Hause. 

Apothekennotdienstplan
Adler-Apotheke Ellwangen
von 24.07.2021, 8.30 Uhr bis 25.07.2021, 8.30 Uhr
Marienstr. 2, 07961 - 93 38 60, 
www.adler-apotheke-ellwangen.de

Schloss-Apotheke Essingen
von 24.07.2021, 8.30 Uhr bis 25.07.2021, 8.30 Uhr
Tauchenweilerstr. 4, 07365 - 91 91 00, schloss-apotheke-essingen.de
Gaia-Apotheke Aalen
von 25.07.2021, 8.30 Uhr bis 26.07.2021, 8.30 Uhr
Wilhelm-Merz-Str. 18/1, 07361 - 55 62 00, www.apotheke-in-aalen.de
Apotheke im Ärztezentrum Ellwangen
von 26.07.2021, 8.30 Uhr bis 27.07.2021, 8.30 Uhr
Karlstr. 1, 07961 - 9 33 20 10, www.apotheke-im-aerztezentrum.de
Volkmarsberg-Apotheke Oberkochen
von 26.07.2021, 8.30 Uhr bis 27.07.2021, 8.30 Uhr
Heidenheimer Str. 15, 07364 - 91 94 93
www.volkmarsberg-apotheke.de
Adler-Apotheke Aalen
von 27.07.2021, 8.30 Uhr bis 28.07.2021, 8.30 Uhr
Beinstr. 6, 07361 - 6 14 60
Apotheke am Markt Ellwangen
von 28.07.2021, 8.30 Uhr bis 29.07.2021, 8.30 Uhr
Marktplatz 17, Ellwangen, Jagst, 07961 - 25 82
www.schwabengesundheit.de
Hofherrn-Apotheke Aalen
von 28.07.2021, 8.30 Uhr bis 29.07.2021, 8.30 Uhr
Hofherrnstr. 50, 07361 - 4 40 41, www.hofherrn-apotheke.de
Apotheke im Reichsstädter Markt
von 29.07.2021, 8.30 Uhr bis 30.07.2021, 8.30 Uhr
Friedhofstr. 1, 07361 - 6 61 11
Apotheke Abtsgmünd
von 30.07.2021, 8.30 Uhr bis 31.07.2021, 8.30 Uhr
Hauptstr. 33, 73453 Abtsgmünd, 07366 - 63 59
www.apotheke-abtsgmuend.de
Stifts-Apotheke Ellwangen
von 30.07.2021, 8.30 Uhr bis 31.07.2021, 8.30 Uhr
Priestergasse 9, 07961 - 9 04 00, www.stiftsapotheke.de
Apotheke am Braunenberg
von 31.07.2021, 8.30 Uhr bis 01.08.2021, 8.30 Uhr
Kolpingstr. 14, 07361 - 5 26 40 44
Aala-Apotheke Aalen
von 01.08.2021, 8.30 Uhr bis 02.08.2021, 8.30 Uhr
Weilerstr. 8, 07361 - 9 23 85 70, www.aala-apotheke.de
Apotheke am Markt Hüttlingen
von 01.08.2021, 8.30 Uhr bis 02.08.2021, 8.30 Uhr
Abtsgmünder Str. 7, 07361 - 5 28 05 81,
www.schwabengesundheit.de

Bereitschaftsdienste
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Neue Leitung im 
Seniorenzentrum Hüttlingen

Die Firma Gartenbau Wörner GmbH hatte bereits Ende April 
diesen Jahres dem Seniorenzentrum Hüttlingen eine Birke 
gespendet.

Die Bewohnerinnen und Bewohner haben diese als Mai-
baum geschmückt, der dann bis Ende Mai im Innengarten 
des Seniorenzentrums als solcher aufgestellt war.

Die offizielle Spendenübergabe erfolgte nun im Rahmen des 
Sommerfestes am 6. Juli 2021.

Sabrina Mark, Einrichtungsleiterin des Hauses, bedankte sich 
im Namen aller Bewohnerinnen und Bewohner sehr herzlich 
bei Damian Wörner, Geschäftsführer der Firma Gartenbau 
Wörner GmbH und sicherte ihm eine sehr gute Pflege der 
Birke zu.

Am 2. Juli 2021 wurde Sabri-
na Mark von Sabine Nemesch 
(stellvertretende Kreisge-
schäftsführerin des DRK-
Kreisverbandes Aalen e.V.) 
feierlich in ihrem neuen Amt 
begrüßt. 

Frau Mark ist seit einem Jahr 
als Pflegedienst- und stell-
vertretende Einrichtungslei-
terin im Haus und hat nun 

zum 1. Juli 2021 die Leitung des Pflegeheims übernommen. 
Die Mitglieder des Bewohner*innenbeirates gratulierten 
Sabrina Mark sehr herzlich und sicherten ihr eine gute Zu-
sammenarbeit und Unterstützung zu.

Seit 23 Jahren arbeitet Frau Mark in der Pflege. Ihre Aus-
bildung absolvierte sie im Alten- und Pflegeheim St. Elisa-
beth in Aalen. Nach Abschluss ihrer Weiterbildung zur 
Pflegedienstleitung wechselte sie in dieser Funktion zum 
Kursana-Domizil Aalen und im letzten Jahr zum DRK- Se-
niorenzentrum Hüttlingen. Für die vierfache Mutter ist ihre 
Tätigkeit nicht nur ein Job, sondern eine Berufung. Wir 
wünschen ihr ein herzliches „Glück Auf“.

Herzlichen Dank!
Begegnungsstätte Seniorenzentrum Hüttlingen
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Feuerwehr
Freiwillige Feuerwehr Hüttlingen
www.feuerwehr-huettlingen.de

Feuerwehr Hüttl
ing

en

Einweihung Rettungszentrum Abtsgmünd –
Weber-Schulung
Anlässlich der Einweihung des Rettungszentrums 
in Abtsgmünd, nahmen 9 Kameraden der Feuer-
wehr Hüttlingen an einem Ausbildungs- und Wei-
terbildungsseminar von Weber Rescue teil. Die 

Firma Weber ist Marktführer in technischer Ausrüstung der Feuer-
wehr. Bei der Fortbildung wurden unter anderem die Arbeits- und 
Vorgehensweisen bei Verkehrsunfällen besprochen und praktisch 
geschult. 
Wir bedanken uns bei der Freiwilligen Feuerwehr Abtsgmünd für 
die Durchführung der Schulung. Ebenso dürfen wir sie zu Inbe-
triebnahme ihres neuen Rettungszentrums beglückwünschen.

Schwarze Brille
Fundort: Sulzdorfer Straße, am 14.06.2021

Braune Brille
Fundort: Kuhseiche-Weg Niederalfingen

Powerbank
Fundort: Wischauer Straße

Fahrrad
Fundort: B19

Der Eigentümer sollte sich mit Tel. 559664 oder 
0172/5986514 in Verbindung setzen. 

Fundsache

Bett, 140 x 80 cm, komplett mit Matratze, Lattenrost,
Rahmen Metall, guter Zustand Tel. 74462

Zu verschenken

Recycling
Mülltermine

Hüttlingen
26.7. Gartentonne
26.7. Bioabfall

Niederalfingen
26.7. Bioabfall
27.7. Gartentonne

Sulzdorf
26.7. Bioabfall
26.7. Gartentonne

Seitsberg
26.7. Gartentonne
26.7. Bioabfall

Wertstoffhof Hüttlingen
Die Öffnungszeiten sind folgende:
    April – Oktober  November – März
Montag  14.00 – 18.00 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr
Dienstag     9.00 – 18.00 Uhr   9.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr
Samstag      8.00 – 13.00 Uhr   8.00 – 13.00 Uhr

Alle für eine Welt für alle
Burkina Faso – im Herzen Westafrikas

KSK Ostalb: IBAN  DE41 6145 0050 0110 2154 00  BIC: OASPDE6A  
Kath. Kirchengemeinde Burkina Faso 
Spende Schulbildung – Nahrung – Bauten – Gesundheit
Nur bei Angabe der genauen Postanschrift werden Spendenbescheinigungen ab 201 Euro zum 
Ende eines Jahres zugesandt. Ansonsten gilt Ihr Überweisungsbeleg zur Vorlage beim Finanzamt. 

Hilfe, die direkt ankommt …
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Fahrzeugvorstellung LF 10 
Das Warten hat ein Ende!
Nach der ersten Ausschreibung und der Genehmigung durch den 
Hüttlinger Gemeinderat im Jahr 2018, konnten wir am 16.07.2021 
unser neues Löschfahrzeug LF 10 bei der Firma Magirus in Ulm 
in Empfang nehmen.
In den kommenden Wochen werden wir unseren Übungsbetrieb 
wieder aufnehmen und intensiv mit dem neuen Fahrzeug und 
der Ausrüstung üben. Ehe wir dann unser 29 Jahre altes LF 16/12 
außer Dienst stellen. 
Wir bedanken uns zu diesem freudigen Anlass bei Herrn Bürger-
meister Ensle, allen Vertretern des Gemeinderates, der Firma 
Magirus sowie allen Beteiligten, die zum Gelingen und der ge-
samten Abwicklung beigetragen haben. 
P.S.: In den kommenden Wochen werden wir euch das neue 
Fahrzeug in allen Einzelheiten vorstellen... Stay Home - Stay tuned

Aktuelle Berichte
Bericht zur Gemeinderatssitzung 
vom 15.7.2021
Ausführliche Sitzungsvorlagen und Unterlagen finden Sie im 
Internet unter https://huettlingen.ris-portal.de

HOCHWASSERSCHUTZ NIEDERALFINGEN, 
VERGABE DER FLUSSGEBIETSUNTERSUCHUNG

Dazu gab Bürgermeister Ensle folgende Stellungnahme ab: 
„Meine Damen und Herren,
ich kann nicht umhin, kurz auf die Berichterstattung in den hie-
sigen Tageszeitungen und in den sozialen Medien einzugehen, 
die von einer „Ensle-Mauer“ in Niederalfingen sprechen.
Ich darf feststellen, dass es sicherlich keine Hofberichterstattung 
ist, wenn eine Tageszeitung die Fakten wahrheitsgemäß wieder-
gibt und nicht Behauptungen wiedergibt, die nicht der Wahrheit 
entsprechen, nur um der Schlagzeilen Willen.
Auch wurde in den sozialen Medien, insbesondere von einem 
Gemeinderat unter der Gürtellinie betreffend Hochwasserschutz 
im Rahmen einer Hetzkampagne, der Bürgermeister angefeindet. 
Ich darf weiter bemerken, dass in einer Tageszeitung ein bemer-
kenswerter Kommentar mit der Überschrift „so funktioniert De-
mokratie nicht“ erschien. Grundtenor des Kommentars war, dass 
demokratisch gefasste Entscheidungen des Gemeinderates Aalen 
von gewissen Gegnern immer wieder versucht werden, auszuhe-
beln, dies bei jeder sich dazu bietenden Gelegenheit. Das ist nicht 
demokratisch, so der Kommentar. Demokraten handeln anders. 
Sie akzeptieren gefasste Beschlüsse. Diesen Kommentar kann 
man 1:1 auf gewisse Gemeinderäte in Hüttlingen übertragen. 

Auch hier wird versucht, einstimmig gefasste Beschlüsse zu hin-
tergehen und zwar mit allen Mitteln.
Ich möchte hierzu nur eines sagen, ich setze die Beschlüsse des 
Gemeinderates wortgetreu um. Das was in den vergangenen Ta-
gen teilweise von außen, teilweise von einem Mitglied des Ge-
meinderates in Niederalfingen veranstaltet wurde, dient mit Si-
cherheit nicht dem Hochwasserschutz und dem Gemeinwohl, 
sondern nur dem Ego einzelner.
Dass Abgeordnete eingeladen werden, ist sicherlich legitim, dass 
der Bürgermeister nicht eingeladen wird, finde ich zumindest 
sonderbar. Und dass im Nachhinein mir vorgeworfen wird, dass 
ich nicht beim Termin mit den Abgeordneten zugegen war, 
schlägt dem Fass den Boden aus.“ 
Die Gemeinde beauftragte einstimmig das Büro Winkler und 
Partner GmbH aus Stuttgart mit der Flussgebietsuntersuchung 
„Schlierbach“ auf der Basis ihres vorliegenden Angebotes 
vom 06.07.2021 zum Angebotspreis von Euro 35.519,12 Euro 
(inkl. MwSt.). Den entstehenden überplanmäßigen Ausgaben 
in Höhe von rund 40.000 Euro wurde zugestimmt.
Der detaillierte Auftrag wurde nach dem Gemeinderatstermin 
am Dienstag, 20. Juli spezifiziert. Das Büro Winkler und Part-
ner soll einen Zwischenstand der Ergebnisse präsentieren. Die 
Vorstellung des gesamten Ergebnisses soll unverzüglich, je-
doch spätestens bis zum 31.12.2021 erfolgen. 

UMSETZUNG DES LANDESWEITEN BIOTOPVERBUNDS AUF 
KOMMUNALER EBENE IN HÜTTLINGEN - FÖRDERUNG DER 
PLANUNG UND MASSNAHMENUMSETZUNG ÜBER DIE LAND-
SCHAFTSPFLEGERICHTLINIE

Mit Biotopverbünden möchte das Land Baden-Württemberg Bio-
diversität fördern und erhalten. 
Biotopverbund-Botschafterin Julia Zwick vom Landschaftserhal-
tungsverband Ostalbkreis e.V. stellte in der Sitzung vor, inwieweit 
eine Kommune tätig werden kann. 
Die Planungskosten für die Erstellung von Biotopverbundplänen 
werden mit 90 % gefördert. Die Erstellung der Pläne erfolgt hier-
bei über eine Ausschreibung und die anschließende Vergabe der 
Planung an ein Planungsbüro, das für die Kommune den Biotop-
verbundplan erstellt. Dieser wiederum liefert dann konkrete Maß-
nahmenflächen zur Entwicklung des räumlich funktionalen  
Biotopverbunds. Als Umsetzungsinstrumente für die im Biotop-
verbundplan aufgestellten Maßnahmen kommt primär die Land-
schaftspflegerichtlinie als Förderung zum Einsatz. Die Förderung 
der Maßnahmenumsetzung liegt bei 70 %. Zusätzlich können 
Maßnahmen dem kommunalen Ökokonto gutgeschrieben wer-
den. 
Der Gemeinderat nahm von der möglichen Umsetzung des 
landesweiten Biotopverbunds auf kommunaler Ebene zustim-
mend Kenntnis.
Die Landschaftsarchitekturbüros Planwerkstatt Andreas Wal-
ter, Westhausen, Landschaftsarchitektin Ulrike Schnitzler,  
Aalen, IAS Ingenieur Atelier Süd GmbH Inh. Lutz Paul Pla-
nungsbüro für Landschaftsarchitektur, Kirchheim, Stadtland-
ingenieure, Ellwangen, Landschaftsarchitekt Rainer Neuffer, 
Aalen, LK & P Ingenieure GbR, Mutlangen werden aufgefor-
dert, für die Biotopverbundplanung Hüttlingen ein Angebot 
abzugeben.
Weiter wurde die Gemeindeverwaltung beauftragt, für die 
Umsetzung der kommunalen Biotopverbundplanung einen 
Förderantrag zu stellen.

DEKLARATION UND BEITRITT ZUM BÜNDNIS: 
„KOMMUNEN FÜR ÖKOLOGISCHE VIELFALT E.V.“

Gemeinsam werden im Bündnis „Kommunen für biologische 
Vielfalt“ e. V.“ Wege gesucht, die biologische Vielfalt zu erhalten. 
In diesem Bündnis können Erfahrungen und Strategien zum 
Thema biologische Vielfalt ausgetauscht und gemeinsame Wege 
in der Öffentlichkeitsarbeit gefunden und begangen werden. Das 
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Bündnis eröffnet den unterzeichneten Städten und Gemeinden 
die Chance, durch Erfahrungsaustausch und Kooperation ent-
scheidende Schritte in Richtung der Erhaltung der biologischen 
Vielfalt zu gehen. Stand Juni 2021 haben 448 Kommunen die 
Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“ unterzeichnet. 
Geschäftsführer Robert Spreter war per Videokonferenz zuge-
schaltet und stellte das Bündnis vor. 
Der Gemeinderat ermächtigte den Vorsitzenden die Deklara-
tion „Biologische Vielfalt in Kommunen“ zu unterzeichnen 
und beschloss dem Bündnis (Verein) „Kommunen für biologi-
sche Vielfalt e. V.“ mit einem Jahresbeitrag von 165 Euro bei-
zutreten.

ANTRAG AUF WASSERRECHTLICHE ERLAUBNIS NACH § 8 ABS. 1 
I. V. M. § 9 ABS. 1 NR. 4 UND § 57 WHG DURCH DIE TRANSNET 
BW GMBH - ENTWÄSSERUNG DER FELDERWEITERUNG UND 
DER AUFFANGRÄUME DER KONDENSATORENBÄNKE IN DEN 
KRIEGWARTGRABEN

Vertreter der TransnetBW stellten ihr Vorhaben vor, Drainagen zur 
Entwässerung ihrer rund 1600 Quadratmeter großen Anteile am 
Umspannwerk Goldshöfe zu bauen. 20 % des unbelasteten Nie-
derschlagswassers soll in den vorhandenen Graben (Kriegwart-
graben) eingeleitet werden. Zu diesem Vorhaben soll ebenfalls 
der Gemeinderat Rainau gehört werden.
Der Entwässerung der Felderweiterung und der Auffangräume 
der Kondensatorbänke in der Kriegwartgraben wurde vorbe-
haltlich einer positiven Stellungnahme des Landratsamts, Abt. 
Wasserwirtschaft, zugestimmt.
Das erforderliche Einvernehmen der Gemeinde für die Er-
teilung der wasserrechtlichen Erlaubnis wurde erteilt.

SCHULENTWICKLUNG ALEMANNENSCHULE

Ab dem Schuljahr 2026/2027 soll es für jedes Grundschulkind 
einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung geben. 
Mit der bereits erfolgten Umsetzung der Schulerweiterung im 
nördlichen Bereich und der laufenden Generalsanierung der Ale-
mannenschule mit der Schaffung der Barrierefreiheit und dem 
durch Herrn Rektor Meiser dargestellten pädagogischen Konzepts 
ist die Gemeinde auf einem sehr guten Weg zur Umsetzung der 
Ganztagesbetreuung. Vom Gemeinderat wurde angeregt, ein 
Konzept für den Schulbaubedarf zu erarbeiten und die bestehen-
den Gebäude einschließlich der Limeshalle mit einzubeziehen. 
Die Örtlichkeiten wurden vom Gremium am 05.07.2021 besich-
tigt. Als nächster Schritt wäre für eine Mensa der Standort fest-
zulegen, damit im August/September ein Förderantrag im Schul-
baubeschleunigungsprogramm zu dessen Umsetzung beim 
Regierungspräsidium Stuttgart beantragt werden kann. Im Schul-
baubeschleunigungsprogramm können Maßnahmen bis zu  
70 % gefördert werden.
Als Standort wird ein Andocken an der Limeshalle am jetzigen 
Biotop favorisiert. Die Baukosten betragen rund 3 Millionen Euro. 
Der Gemeinderat stimmte dem Anbau einer Mensa mit Un-
terkellerung für die Heizzentrale und der Pelletlagerung an 
das bestehende Sport- und Kulturzentrum Limeshalle zu. Frau 
Sonja Walter wurde mit der Ausarbeitung eines Baugesuchs 
beauftragt, damit im Herbst 2021 ein Förderantrag im Schul-
baubeschleunigungsprogramm gestellt werden kann. Die 
Finanzierung soll in den Haushalt 2022 aufgenommen wer-
den. Außerdem ist ein Ersatzstandort für das bestehende Bio-
top zu schaffen. 

KINDERGARTENABRECHNUNG 
DER KATHOLISCHEN KINDERGÄRTEN FÜR DAS JAHR 2020

Das Katholische Verwaltungszentrum Aalen hat für die Hüttlinger 
Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft die Jahresrechnung 2020 
erstellt. Die Abrechnung erfolgt seit der Jahresrechnung 2016 mit 
einer pauschalen Abmangel-Beteiligung von Seiten der bürger-

lichen Gemeinde in Höhe von 96 %. Die Verwaltungskosten be-
tragen 3 %. Der restliche Abmangel ist von der Katholischen Kir-
chengemeinde Hl. Kreuz zu tragen. 

Abrechnung: Jahr 2020 Jahr 2019 
Ausgaben 2.848.527,29 E 2.777.406,31 E
somit Mehrausgaben 71.120,98 E
 2,56 % 

Einnahmen
(Elternbeiträge, Kosten- 451.228,94 E 635.582,16 E 
erstattungen und sonst.
Einnahmen
ohne pauschale Zuweisungen) 
somit Mindereinnahmen -184.353,22 E 
 -29,01 % 

Abmangel 2.397.298,35 E 2.141.824,15 E 
somit Mehrausgaben
gegenüber
Vorjahr 255.474,20 E
 (11,93 %) 
davon: 
• Anteil der Gemeinde 2.306.378,79 E 2.060.806,85 E 
 96,21 % 96,22 % 

• Anteil der Kirche 90.919,56 E 81.017,30 E 
 3,79 % 3,78 % 

Im Jahr 2020 erhielt die Gemeinde FAG-Zuweisungen in Höhe 
von 1.281.347,78 E (2019: 1.197.523,79 E). 
Die Gemeinde Hüttlingen hat im Jahr 2020 (2019) für den Betrieb 
der Kindergärten Vorauszahlungen von insgesamt 2.300.000,00 E 
(2.117.514,00 E) geleistet.
Außerdem wurden von der Gemeinde direkt Bewirtschaftungs-
kosten in Höhe von 134.424,06 E (99.228,24 E) gezahlt. Nach 
der vorliegenden Abrechnung entstand eine Überzahlung der 
bürgerlichen Gemeinde in Höhe von 128.045,27 E. Diese wurde 
von der kath. Kirchengemeinde bereits zurückgezahlt.
Der Gemeinderat nahm Kenntnis. 

KINDERGARTENABRECHNUNG DES BETRIEBSKINDER-
GARTENS KOCHERWICHTEL E.V. FÜR DAS JAHR 2020
Der Rechnungsabschluss für den Betriebskindergarten Kocher-
wichtel e.V. ist auf Grund des Vertrages über den Betrieb und die 
Förderung des offenen Betriebskindergartens „Kocherwichtel e.V.“ 
in Hüttlingen vom 27.06.2013 dem Gemeinderat zur Zustimmung 
vorzulegen. 
Der Vertrag, wurde am 21.11.2016 dahingehend geändert, dass 
die Beteiligung der Gemeinde Hüttlingen sich auf max. 100.000 
Euro pro Jahr (63 % von max. 158.730,16 Euro anerkennungs-
fähigen Betriebsausgaben) beläuft. Diese Änderung trat rück-
wirkend zum 01.01.2016 in Kraft. Voraussetzung für die Beteili-
gung der Gemeinde ist, dass eine Mindestgruppenstärke von 
sieben Kindern während des gesamten Kalenderjahres erfüllt ist. 
Gemäß der vorliegenden Betriebserlaubnis können in der Ein-
richtung insgesamt 15 Kinder im Alter vom 1. Lebensjahr bis zum 
Schuleintritt betreut werden. 
Im Jahr 2020 war die Mindestgruppenstärke von sieben Kindern 
während des gesamten Kalenderjahres erfüllt. Durchschnittlich 
wurden 14 Kinder betreut, davon waren 3 Kinder im Alter von 
unter 3 Jahren, 3 Kinder sind während des Kindergartenjahres  
3 Jahre alt geworden und 11 Kinder waren durchgängig über  
3 Jahre alt. 
Insgesamt sind während des Kalenderjahres 2020 (2019) aner-
kennungsfähige Betriebsausgaben in Höhe von 154.528,73 Euro 
(169.061,67 Euro) angefallen. Die von der Gemeinde anerken-
nungsfähige Summe der Betriebsausgaben ist auf max. 
158.730,16 Euro gedeckelt. Hiervon gewährt die Gemeinde den 
Mindestzuschuss von 63 %, d. h. 100.000,00 Euro. Somit ergibt 
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sich für das Jahr 2020 für die Gemeinde Hüttlingen eine Beteili-
gung an den Betriebsausgaben in Höhe von 97.353,10 Euro. FAG-
Mittel wurden in Höhe von 89.004,02 Euro gewährt, somit be-
trägt der Eigenanteil der Gemeinde 8.349,08 Euro. 
Im Jahr 2020 wurden von der Gemeinde bereits Vorauszahlungen 
in Höhe von 100.000,00 Euro geleistet, somit ist ein Erstattungs-
betrag in Höhe von 2.646,90 Euro an die Gemeinde Hüttlingen 
entstanden. 

Gesamtabrechnung katholischer Kindergarten 
und Betriebskindergarten Kocherwichtel: 
Der Gesamtanteil der Gemeinde Hüttlingen im Jahr 2020 am 
Abmangel beider Kindergärten beträgt 2.494.651,45 Euro. Unter 
Abzug der FAG-Mittel in Höhe von 1.370.351,80 Euro beträgt der 
Eigenanteil der Gemeinde Hüttlingen am Betrieb der Kinder-
gärten 1.124.299,65 Euro (Vorjahr 897.938,85 Euro). 
Der Gemeinderat nahm Kenntnis. 

KINDERGARTENGEBÜHREN-ERHÖHUNG 
DER KINDERGARTENBEITRÄGE FÜR DAS JAHR 2021/2022
Für das kommende Kindergartenjahr werden die Beiträge um  
2,9 % angehoben. 
1. Elternbeitrag im Regelkindergarten derzeit 2021/2022 
 11 Mon.   11 Mon. 
für das Kind aus einer Familie 
mit einem Kind 132,00 E  136,00 E 
für ein Kind aus einer Familie 
mit zwei Kindern unter 18 Jahren 101,00 E  104,00 E 
für ein Kind aus einer Familie 
mit drei Kindern unter 18 Jahren 68,00 E  70,00 E 
für ein Kind aus einer Familie 
mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 23,00 E  24,00 E 

2. Elternbeitrag – 
Verlängerte Öffnungszeiten 6 Std. bzw. in Regelgruppen 
mit Öffnungszeiten bis 17.00 Uhr 
derzeit 2021/2022 11 Mon.  11 Mon. 
für das Kind aus einer Familie 
mit einem Kind 157,00 E  162,00 E 
für ein Kind aus einer Familie 
mit zwei Kindern unter 18 Jahren 121,00 E  125,00 E 
für ein Kind aus einer Familie 
mit drei Kindern unter 18 Jahren 79,00 E  82,00 E 
für ein Kind aus einer Familie 
mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 27,00 E  28,00 E 

3. Elternbeitrag – 
Verlängerte Öffnungszeiten 7 Std. derzeit 2021/2022
 11 Mon.  11 Mon. 
für das Kind aus einer Familie 
mit einem Kind 187,00 E  193,00 E 
für ein Kind aus einer Familie 
mit zwei Kindern unter 18 Jahren 144,00 E  149,00 E 
für ein Kind aus einer Familie 
mit drei Kindern unter 18 Jahren 94,00 E  97,00 E 
für ein Kind aus einer Familie 
mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 36,00 E  37,00 E 

Bei Aufnahme von Kindern unter drei Jahren beträgt der Beitrag 
der Regelgruppe und der verlängerten Öffnungszeiten das 
2fache, da unter 3-jährige Kinder 2 Kindergartenplätze belegen. 

4. Elternbeitrag in der Kinderkrippe: 
derzeit 2021/2022  12 Mon.  12 Mon. 
Für ein Kind aus einer Familie 
mit einem Kind 355,00 E  366,00 E 
Für ein Kind aus einer Familie 
mit zwei Kindern unter 18 Jahren 264,00 E  272,00 E 
Für ein Kind aus einer Familie 
mit drei Kindern unter 18 Jahren 180,00 E  186,00 E 

Für ein Kind aus einer Familie 
mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 71,00 E  74,00 E 
Die Betreuungszeit beträgt 6 Stunden am Stück. Wird eine län-
gere Betreuungszeit benötigt, wird diese prozentual nach Stun-
den umgerechnet. 

5. Elternbeitrag in der Ganztagesbetreuung: 
Die Elternbeiträge für die Ganztagesbetreuung mit Mittagessen 
sind nach Einkommen gestaffelt. Beiträge nach der Zahl der 
Kinder unter 18 Jahren in der Familie 
Nettoeinkommen
   1 Kind 2 Kinder  3 und mehr Kinder
Betreuung bis 16 Uhr bis 17 Uhr bis 16 Uhr bis 17 Uhr bis 16 Uhr bis  17 Uhr 

über 4.250 546 E 600 E 432 E 482 E 304 E  330 E
über 3.750
bis 4.250 526 E 580 E  412 E  462 E 289 E 315 E
über 3.250
bis 3.750 506 E 560 E 392 E 432 E 274 E 300 E
über 2.750
bis 3.250 474 E 523 E 365 E 401 E 256 E 279 E
über 2.250
bis 2.750 438 E 484 E 338 E 374 E 239 E 261 E
über 1.750
bis 2.250 403 E 446 E 311 E 339 E 221 E 242 E
über 1.250
bis 1.750 370 E 404 E 285 E 316 E 203 E 222 E
über 1.000
bis 1.250 333 E 369 E 261 E 283 E 185 E 202 E
bis 1.000 291 E 327 E 235 E 255 E 169 E 183 E
Der Gemeinderat stimmte der Beitragserhöhung ab dem 
Kindergartenjahr 2021/2022 zu. 

INTERKOMMUNALER KOSTENAUSGLEICH FÜR AUSWÄRTIGE 
KINDER GEM. § 8 A KINDERTAGESBETREUUNGSGESETZ
(KITAG) FÜR DAS JAHR 2020

Insgesamt hat die Gemeinde Hüttlingen für 37 Kinder (in 2019 
für 33 Kinder), die außerhalb der Gemeinde Hüttlingen ihren 
Hauptwohnsitz haben bzw. hatten und einen Kindergarten inner-
halb der Gemeinde besucht haben, einen Betrag in Höhe von 
48.172,77 Euro in Rechnung gestellt (für 2019: 44.335,25 Euro).
Dem gegenüber stehen an Ausgaben 451,46 Euro an die Ge-
meinde Neuler für ein Kind, das dort den Kindergarten besucht. 
Aktuell stehen noch die Zahlen der Stadt Aalen aus. 
Der Gemeinderat nahm Kenntnis. 

BAUVORHABEN

BEKANNTGABE DER ERTEILUNG DES EINVERNEHMENS VON 
BAUGESUCHEN DURCH BÜRGERMEISTER GÜNTER ENSLE
Anbau einer Garage mit Geräteraum, Fünfkirchner Str. 1, Wasser-
stall/Teich VII
Der Gemeinderat nahm Kenntnis.

ANBAU AN DIE MASCHINENHALLE, NEULER STRASSE 18
Zu dem Anbau an die Maschinenhalle wurde das erforderliche 
Einvernehmen nach § 36 BauGB i. V. m. § 35 Abs. 1 BauGB 
erteilt. 

ÜBERDACHUNG DER BESTEHENDEN SILOS, 
MITTELLENGENFELD 9
Zu der Teilüberdachung der bestehenden Silos wurde das er-
forderliche Einvernehmen nach § 36 BauGB i. V. m. § 35 BauGB 
erteilt.

NEUBAU EINER DOPPELGARAGE, BRANDWASEN 27
Zu der Erstellung von zwei Fertiggaragen wurde das erforder-
liche Einvernehmen zu den Befreiungen nach dem § 36 BauGB 
i. V. m. § 31 Abs. 2 BauGB erteilt, wobei eine Dachbegrünung 
auf dem Flachdach vorzusehen ist. 
Der Ausgleich für das geltende Pflanzgebot hat an einer an-
deren Stelle auf dem Grundstück zu erfolgen.
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NEUBAU EINER LAGERHALLE MIT BÜRO, 
THOMAS-EDISON-STRASSE 2 + 4
Zu dem Neubau einer Lagerhalle mit Büros wurde das erfor-
derliche Einvernehmen zu den Befreiungen nach § 36 BauGB 
i. V. m. § 31 Abs. 2 BauGB erteilt.

NEUBAUVON 3 MEHRFAMILIENHÄUSER MIT GARAGEN, 
IM SONNENDORF 7 U. 9, MONDWEG 6
Zu dem Neubau von 3 Mehrfamilienhäusern mit Garagen 
wurde das erforderliche Einvernehmen zu den Befreiungen 
nach § 36 BauGB i. V. m. § 31 Abs. 2 BauGB erteilt.

BESTELLUNG EINER SENIORENBEAUFTRAGTEN
Der Antrag der Fraktion Aktive Bürger & CDU lautete, innerhalb 
der Verwaltung eine Stelle einzurichten, die eine Koordination 
zwischen den vielen einzelnen Angeboten für Senioren in unse-
rer Gemeinde herstellen kann.
Von seitens der Verwaltung wurde Kerstin Friedenberg, aktuell 
beschäftigt im Hort der Alemannenschule, für dieses Amt vorge-
schlagen. Frau Friedenberg wurde Anfang des Jahres am Impfbe-
ratungstelefon eingesetzt. Dank ihrer Ausbildung, ihrem Einfüh-
lungsvermögen und nicht zuletzt ihrer Fähigkeit, sich in neue 
Sachverhalte sehr schnell einzulesen und diese weiterzuvermit-
teln, konnte sie auch die teilweise sehr schwierigen Gespräche 
mit den Senioren*innen immer zur Zufriedenheit aller abwickeln, 
was auch zahlreiche Rückmeldungen aus der Bürgerschaft be-
stätigt haben.
Der Gemeinderat stimmte der Bestellung von Frau Kerstin 
Friedenberg als Seniorenbeauftragte zu.

NEUBAU KOCHERBRÜCKE ÖLWEG - 
LINDENSTRASSE BW 1 - VERGABE
Seit einigen Monaten ist die sanierungsbedürftige Ölbrücke für 
den Kfz-Verkehr gesperrt. Der Ausschreibungsbeschluss für den 
Neubau wurden am 12. Mai 2021 gefasst. 
Für die Umsetzung der Gesamtbaumaßnahme ist nachfolgende 
zeitliche Abwicklung anvisiert.
Baubeginn Anfang/Mitte September 2021 
Errichten Unterbauten bis Weihnachten 2021
Neubau Brückentafel bis ca. Ende April 2022 
Anschlussarbeiten Kanal, Wasser, Straßenbau,
Straßenbeleuchtung, Breitband, Anpassung RÜB Ölweg,
Restarbeiten,  bis Schulbeginn
Ausstattung 10.09.2022 (Bauende)
Während der Bauzeit wird über den Kocher eine Behelfsbrücke 
für den fußläufigen Verkehr vorgehalten.
Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der ausgeschriebenen 
Leistungen für den Brückenneubau und die notwendigen  
Tief-, Leitungs- und Straßenbauarbeiten an die Firma Andreas 
Stark aus Aalen, als günstigsten Bieter, mit einer Angebots-
summe in Höhe von 1.069.044,58 Euro zu.
Die finanziellen Mittel sind in Vermögenshaushalt 2021/2022 
eingestellt.
Die Verwaltung wurde mit der weiteren Abwicklung beauf-
tragt.

BARRIEREFREIER UMBAU DER BUSHALTESTELLEN 
VON HÜTTLINGEN UND TEILORTEN - VERGABE

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 4. Februar 2021 den 
Bau- und Ausschreibungsbeschluss für den barrierefreien Umbau 
von insgesamt fünf Bushaltestellen in Hüttlingen und Teilorten 
gefasst. Im Einzelnen sind dies die Haltestellen Goldshöfer Straße 
(bei der Wohnanlage Adler), Goldshöfer Straße mit Anbindung 
an den Gehweg zur Turnstraße, Sulzdorfer Straße, Kocherwiesen 
und Neulerstraße in Sulzdorf. Laut Projektzeitenplan sollen ab 
September 2021 zunächst die Haltestellen Goldshöfer Straße 
(Wohnhaus Adler) und in der Neulerstraße Straße, umgesetzt 
werden. Die Haltestelle Turnstraße ist dann gleich im Anschluss 

für Ende 2021/Anfang 2022 geplant. Im Jahr 2022 folgen dann 
die weiteren Bushaltestellen Sulzdorfer Straße und Kocherwie-
sen. Bei letzterer muss vor der Umsetzung noch die Planung des 
„Radwegekonzeptes“ abgewartet werden,
Der Baubeginn ist für September 2021 nach den Bauferien vor-
gesehen.
Die ausgeschriebenen Tief- und Straßenbauarbeiten für den 
geplanten barrierefreien Umbau der Bushaltestellen, werden 
an die Firma Mezger Bau aus Hüttlingen, als günstigsten Bie-
ter zum Angebotspreis von brutto 596.231,89 Euro vergeben. 
Die finanziellen Mittel sind in Vermögenshaushalt 2021/2022 
eingestellt. Die Verwaltung wurde mit der weiteren Abwick-
lung der Baumaßnahme beauftragt.

AUSSCHREIBUNG DER KONZESSIONSVERTRÄGE 
FÜR STROM UND GAS

Die Gemeinde Hüttlingen hat mit der EnBW ODR AG am 
15.10.2004 einen Konzessionsvertrag für die Stromversorgung 
und für die Gasversorgung mit einer Laufzeit bis zum 14.10.2024 
abgeschlossen. Im Jahr 2013 wurden die Verträge unter Beteili-
gung des Gemeindetags, des Städtetags sowie die beteiligten 
regionalen Verbände aktualisiert (Muster-Konzessionsvertrag).
Die Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren und 
enden somit zum 14.10.2024. Gemäß § 46 Abs. 3 Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) müssen auslaufende Konzessionsverträge 
in der Regel 3 bis 4 Jahre, jedoch spätestens zwei Jahre vor Ver-
tragsende im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden. Hierbei 
genügt die digitale Form auf der Plattform des Bundesanzeigers. 
Ab der Bekanntmachung können innerhalb von drei Monaten 
Interessensbekundungen von Unternehmen angemeldet werden. 
Danach erfolgt das Auswahlverfahren und abschließend die Be-
ratung im Gemeinderat.
Die Verwaltung wurde mit der Ausschreibung der auslaufen-
den Konzessionsverträge für die Strom- und Gasversorgung 
nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) beauftragt und 
die Bekanntmachung dieser im Bundesanzeiger vorzuneh-
men.

ANNAHME VON SPENDEN UND SPONSORENGELDER 
GEMÄSS § 78 ABS. 4 GEMO IM JAHR 2021
HOT Jeans und Mode Rainer Horlacher, Kocherstraße 16,
Hüttlingen
Sponsoring für Kleinkunstfrühling 2021: 750,00 Euro
Apotheke am Markt Jens Boving e.K., 
Abtsgmünder Straße 7, 
Sponsoring für Kleinkunstfrühling 2021:  50,00 Euro
Antras GmbH Im Loh 23 73434 Aalen
Spende Kinderspielplätze: 2.975,00 Euro. 
Der Gemeinderat genehmigte die Annahme der Zuwendungen. 

BEKANNTGABE NICHTÖFFENTLICH GEFASSTER BESCHLÜSSE 
NACH § 35 ABS. 1 GEMO

Der Gemeinderat stimmte in seiner nicht öffentlichen Sitzung am 
17.06.2021 
1. dem Kauf einer landwirtschaftlichen Hofstelle zu. 
2. der Veräußerung eines Bauplatzes im Gewerbegebiet Bolzen-

steig zu. 
3. einer Stellenausschreibung zu. 
Der Gemeinderat nahm Kenntnis.

BEKANNTGABEN UND VERSCHIEDENES
ERRICHTUNG VON ZWEI FÜNFFAMILIENHÄUSERN, 
HOCHFELDSTRASSE 6 + 8

Lt. Auskunft des Bauträgers BG Business Group aus der Schweiz 
sollen im Laufe des nächsten Monats die Arbeiten fortgesetzt 
werden. 
Der Gemeinderat nahm Kenntnis.
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ERRICHTUNG EINER POOLANLAGE MIT GARTENZAUN SOWIE 
STÜTZWAND AUS L-STEINEN (VERÄNDERTE AUSFÜHRUNG) 
HOCHFELDSTRASSE 21

Das Landratsamt Ostalbkreis, Geschäftsbereich Baurecht und 
Naturschutz hat zu dem vorstehend genannten Bauvorhaben am 
01. Juli 2021 entsprechend der weiteren Vorgehensweise eine 
Entscheidung getroffen und es wurde eine Bauabnahme ange-
ordnet. 
Der Gemeinderat nahm Kenntnis.

ANLEGUNG EINES DIRTPARKES

Am 6. Juli fand eine Begehung in den Benzenwiesen mit den 
beteiligten Behörden statt. Der Dirtpark sollte zwischen Kreis-
straße und dem asphaltieren Feldweg entstehen. 
Der Gemeinderat nahm Kenntnis.

GLASCONTAINERSTANDORT IN NIEDERALFINGEN

Am Vereinsheim der Heimatliebe werden die bisherigen Glascon-
tainer durch Unterflurcontainer ersetzt werden. Dies geschieht in 
Zusammenarbeit mit der GOA im Rahmen des Projekts „Saubere 
Ostalb“. Für das Fundament hat die Gemeinde Kosten in Höhe 
von 5000 Euro zu tragen. 
Der Gemeinderat nahm Kenntnis.

BAUVORLAGE: ENERGETISCHE MODERNISIERUNG, ROT 1

Die Gemeinde muss laut Landratsamt Ostalbkreis, Geschäftsbe-
reich Baurecht und Naturschutz, den Eigentümer zur Herstellung 
einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung auffordern. Eine 
Bewohnung ist vor der Sanierung der Abwasserverhältnisse nicht 
zulässig. 
Der Gemeinderat nahm Kenntnis.

SITZUNGSTERMINE

Die Termine der öffentlichen Gemeinderatssitzungen sind: 
Dienstag, 21.9.2021, Donnerstag, 21.10.2021, 
Donnerstag, 25.11.2021 und am Mittwoch, 15.12.2021. 


